
     

    

Beschlusszusammenfassung zur 30. Sitzung des Ortsgemeinderates Ortsgemeinde 

Eußerthal vom 20.02.2019 

öffentliche Sitzung 

Veröffentlicht werden nachfolgend nur die Tagesordnungspunkte, bei denen Beschlüsse gefasst wurden: 

 
2 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Annahme der vorgenannten Spende.  

 
3 Auftragsvergaben 

3.1 Dorfgemeinschaftshaus: Erstprüfungen durch TÜV Rheinland 

Vorlage: 05/155/IV/188/2019 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Auftrag für die o.g. Erstprüfungen an den TÜV Pfalz 
Anlagen und Betriebstechnik GmbH aus Kaiserslautern zum Preis von 3.980,55 € inkl. MwSt. zu 
vergeben. 

 
3.2 Weitere Auftragsvergaben 

3.2.1 Vorratsbeschluss - Entwässerungsgräben "Am Waltersbach" säubern und teilweise 

neu profilieren 

Vorlage: 05/157/IV/190/2019 

 
Der Ortgemeinderat beschließt einstimmig den Ortsbürgermeister zu ermächtigen, den Auftrag für o.g. 
Leistungen, bis max. in Höhe des Haushaltsansatzes, an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 

 
3.2.2 Auftragsvergabe für Entwässerung über Drainage und Sickermulde am Bolzplatz 

gegenüber Kita 

Vorlage: 05/158/IV/191/2019 

 
Der Ortgemeinderat beschließt einstimmig den Ortsbürgermeister zu ermächtigen, den Auftrag für die 
o.g. Leistungen, bis max. in Höhe des Haushaltsansatzes, an den wirtschaftlichsten Bieter zu 
vergeben.  

 
4 Bauangelegenheiten 

4.1 Bauvorhaben Plan Nr. 289/105 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig das gemeindliche Einvernehmen zu vorgenanntem Bauvorhaben.  

 
4.2 Bauvorhaben Plan Nr. 72/1, 73/1 

 
Das gemeindliche Einvernehmen zu vorgenanntem Bauvorhaben wird einstimmig erteilt.   

 
5 Beschlussfassung der Jahresrechnung 2015 und Erteilung der Entlastung gem. § 114 

GemO 

Vorlage: 05/160/V/340/2019 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 und erteilt dem 
Ortsbürgermeister und den Beigeordneten sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der 
Verbandsgemeinde Annweiler am Tr. die Entlastung gem. § 114 GemO. 
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